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Finanzvorlage 2019 - Nachtrag Fischereiverordnung

Geltendes Recht Ergebnis 1. Lesung Kantonsrat vom 5. Dezember 2018

Fischereiverordnung

Der Kantonsrat des Kantons Obwalden 

beschliesst: 

I.

Der Erlass GDB 651.21 (Fischereiverordnung vom 18. Dezember 1997) 
(Stand 1. Januar 2015) wird wie folgt geändert: 

Art.  4
Fischereikommission

1 Die Fischereikommission besteht aus sieben bis neun Mitgliedern. Sie wird durch 
den Leiter oder die Leiterin der zuständigen Fachstelle präsidiert. Die amtliche Fi-
schereiaufsicht nimmt an den Sitzungen mit beratender Stimme teil. Die Berufs- und 
Angelfischerkreise, die Fischereivereine und die Naturschutzinteressen sollen in der 
Kommission vertreten sein. Die Fischereivereine haben für ihre Vertretung das unver-
bindliche Vorschlagsrecht.

1 Die Fischereikommission besteht aus fünf bis sieben Mitgliedern. Sie wird durch den 
Leiter oder die Leiterin der zuständigen Fachstelle präsidiert. Die amtliche Fischerei-
aufsicht nimmt an den Sitzungen mit beratender Stimme teil. Die Berufs- und Angelfi-
scherkreise, die Fischereivereine und die Naturschutzinteressen sollen in der Kom-
mission vertreten sein. Die Fischereivereine haben für ihre Vertretung das unverbind-
liche Vorschlagsrecht.

2 Die Fischereikommission berät den Regierungsrat und das zuständige Departement 
in allen wichtigen Bereichen der Fischerei, insbesondere in Fragen der Bewirtschaf-
tungsplanung. 

II.

Keine Fremdänderungen. 

III.

Keine Fremdaufhebungen. 

IV.

Dieser Nachtrag tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Er untersteht dem fakultativen Refe-
rendum.

http://gdb.ow.ch/data/651.21/de
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Sarnen, ...

Im Namen des Kantonsrats 
Der Ratspräsident: 
Der Ratssekretär:


